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Schriftliche Frage  an die  Bundesregierung im Monat Oktober  2017  
Frage Nr.  15  

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

seitens  der  Bundesregierung beantworte ich  die  Frage wie folgt: 

Frage Nr.  10115  
Welche  Kenntnisse hat  die  Bundesregierung  über  den  Export  von  Polizeiaus-
rüstung (Helme  und  andere Schutzkleidung, Schilder, Handschellen, Funkgerä-
te, Fahrzeuge, Waffen, Gummigeschosse, Elektroschocker,  etc.),  so genannten 
weniger letalen Waffen, insbesondere Wasserwerfer, deren Komponenten  und  
chemische Reizstoffe („Tränengas",  etc.)  und  IT-Technologie,  die  sich für  die  
Überwachung  des  Internets  und  der  Telekommunikation  und  deren Zensur eig-
net  (bitte  entsprechend  der  Ausrüstungsgegenstände nach Umfang  und  Wa-
renwert auflisten), sowie geleistete Ausbildungshilfe für Sicherheitskräfte nach 
Spanien  in den  letzten fünf Jahren?  

Der  Bundesregierung liegen Daten zu tatsächlichen Ausfuhren (Exporten)  von  sons-

tigen Rüstungsgütern nicht vor.  

Die  Bundesregierung hat seit  2013 36  Genehmigungen für  in  Teil  I  Abschnitt  A der  

Ausfuhrliste (Anlage zur Außenwirtschaftsverordnung) erfasste Rüstungsgüter  an  

staatliche Stellen  in  Spanien erteilt: 
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L
tenposition 	 Genehmiqunqen  
2013 

A0001 	4 

A0003 	1  

Summe  2013 	5 

2014  

А0001  6  

А0002  2  

АОООЗ  2  

А0004  1  

А0015  1  

Summe  2014 12 

2015  

А0001 

А0002 

А0018 

Sumrne  2015 

2016  

А0001 
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АОООЗ 

А0015  

Summe  2016 

2017 

A0001 

A0003  

А0004 

А0018  

Summe  2017  
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Wert in  Euro'!  

105.360 
* 

* 

111.650 

18.250 

3.057 
* 

* 

218.766 

Gesamtergebnis 	36  

Hinweiser 

1.969.838 



Seite  3  vоп  3  *  Die  Bundesregierung folgt dem Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts vom  21.  Oktober  2014  (BVer-

fGE  137, 185)  und unterrichtet über abschließende  positive  Genehmigungsentscheidungen sowie  die  

Eckdaten eines Ausfuhrgeschäfts,  d. h.  Art  und Anzahl  der  Rüstungsgüter, das Empfängerland und 

das Gesamtvolumen.  Die  Bundesregierung sieht gemäß dem Urteil  von  weitergehenden Ausführun-

gen ab.  

In  einzelnen Fällen könnten aus  der  Kombination  von  öffentlichen Angaben zu Stückzahlen mit  den  

Angaben zum Wert Rückschlüsse auf  den  Einzelpreis bestimmter Güter geschlossen werden.  Dies  

wurde nach dem genannten Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts  in  unverhältnismäßiger Weise  in 

die  Berufsfreiheit  der  Unternehmer eingreifen (vgl. Randnummern  185, 192  und  219 des  Urteils).  

Die  Auswertung erfolgt auf Basis  des  Genehmigungsdatenbestandes  (Stand. 09.10.2017);  dieser 

kann sich durch nachträgliche Anderun gen und Fehlerkorrekturen noch verändern. 

Abgesehen  von  Rüstungsgütern ist  die  Lieferung  von  Gütern  und  Waren jeglicher  Art  

innerhalb  des  europäischen Binnenmarktes grundsätzlich frei  und  unterliegt keiner 

Genehmigungspflicht.  Dies  gilt auch für unter  der  Verordnung (EG) Nr.  428/2009 des 

Rates  vom  5. Mai 2009  über  eine Gemeinschaftsregelung für  die  Kontrolle  der  Aus-

fuhr  von  Gütern  und  Technologien  mit  doppeltem Verwendungszweck („Dual-Use-

Verordnung")  und  der  Verordnung (EG) Nr.  1236/2005 („Anti-Folter-Verordnung") gelis-

tete Waren. 

Nach  Art. 22 der  Dual-Use-Verordnung ist lediglich  die  innergemeinschaftliche Ver-

bringung  der in  Anlage  IV der  Verordnung gelisteten Güter ausnahmsweise geneh-

migungspflichtig.  In den  vergangenen fünf Jahren genehmigte das Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle einen Ausfuhrantrag nach Anhang  IV  Listenposition 

5D002c1  an  einen staatlichen Endverwender. Hierbei handelte  es  sich um eine Er-

satzteillieferung für eine Satellitentelefonieanlage.  Der  Bundesregierung hat keine 

polizeiliche Ausbildungshilfe zugunsten Spaniens  in den  letzten fünf Jahren geleistet.  

it  freu  lichen  rußen 

c~ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

